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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 40 FREITAG, DEN 11. NOVEMBER 2011

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Die Verordnung über Außenbereiche in Duvenstedt
und Lemsahl-Mellingstedt für den Geltungsbereich der
Splittersiedlungen beiderseits der Lemsahler Landstraße und
Poppenbütteler Chaussee (Bezirk Wandsbek, Ortsteile 521 und
522) wird festgestellt.

Das in der Anlage dargestellte Plangebiet wird wie folgt
begrenzt:

Gebiet I W:

Südwestgrenzen der Flurstücke 433, 432 und 431, Südwest-,
Nordwest- und Nordostgrenze (teilweise) des Flurstücks 1313
der Gemarkung Lemsahl-Mellingstedt, über das Flurstück 629
(Bökenbarg) in nördliche Richtung, Nordwestgrenze des Flur-
stücks 2228 (teilweise), über das Flurstück 2228 in östliche
Richtung, Nordwestgrenze des Flurstücks 2229 (teilweise),
über das Flurstück 2229 in nordöstliche Richtung, Südwest-,
Nordwest- und Nordostgrenze des Flurstücks 584, über die
Flurstücke 584, 2229 und 629 (Bökenbarg) in südliche Rich-

tung der Gemarkung Duvenstedt, über das Flurstück 433 in
südliche Richtung der Gemarkung Lemsahl-Mellingstedt. 

Gebiet II W:
Über die Flurstücke 1144, 3514, 3516, 3515, 3424 und 1406

in nördliche Richtung, Nordost-, Südost- und Südwestgrenze
(teilweise) des Flurstücks 1406, Ostgrenzen der Flurstücke
3424 und 3515, über das Flurstück 3516 in südliche Richtung
und Südgrenzen der Flurstücke 3516 und 1144 der Gemarkung
Lemsahl-Mellingstedt. 

Gebiet III W:
Westgrenze des Flurstücks 1825, West- und Nordgrenze

(teilweise) des Flurstücks 1587, über das Flurstück 1587 in
südliche Richtung, Ostgrenze des Flurstücks 1825, über das
Flurstück 1825 in westliche Richtung, Südgrenze des Flur-
stücks 1825 der Gemarkung Lemsahl-Mellingstedt.

Gebiet IV W:
Über die Flurstücke 446, 3508, 3510, 1442, 3829, 3830, 442,

2435, 2432 und 440 in nördliche Richtung, Nordgrenze des
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung
über Außenbereiche in Duvenstedt und Lemsahl-Mellingstedt 

Vom 18. Oktober 2011

Auf Grund von § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuchs (BauGB)
in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415),
zuletzt geändert am 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 1 und § 4 des Bauleitplanfeststellungs-
gesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl.
S. 271), zuletzt geändert am 14. Juni 2011 (HmbGVBl. S. 256),
und § 1 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. Au-
gust 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 11. Mai
2010 (HmbGVBl. S. 350, 370), wird verordnet:
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Flurstücks 440, über das Flurstück 440 in südliche Richtung,
Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 2433, Ostgrenze des Flur-
stücks 2435, über das Flurstück 442 in südliche Richtung,
Nordgrenze (teilweise) und Ostgrenze des Flurstücks 3830,
Ost- und Südgrenze des Flurstücks 446 der Gemarkung Lem-
sahl-Mellingstedt.

Gebiet V W:

Über die Flurstücke 2610 und 593 in nördliche Richtung,
Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 593 und Ost- und Süd-
grenze des Flurstücks 2610 der Gemarkung Lemsahl-Melling-
stedt.

(2) Die der Verordnung beigegebene Begründung wird
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann
niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Die Begründung kann beim örtlich zuständigen Bezirksamt
während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. 

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, kann ein Entschädigungs-
berechtigter Entschädigung verlangen. Er kann die Fällig-
keit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich
zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. 

§ 2

Für die Ausführung der Verordnung gelten nachstehende
Vorschriften:

1. Vorhaben auf Grundstücken im räumlichen Geltungsbe-
reich dieser Verordnung, die Wohnzwecken dienen, soll
nicht entgegengehalten werden können, dass sie einer Dar-
stellung im Flächennutzungsplan über Flächen für die
Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entste-
hung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten
lassen.

2. Für Vorhaben, die kleineren Handwerks- und Gewerbe-
betrieben dienen, gilt Nummer 1 entsprechend.

3. Vorhaben im Sinne der Nummern 1 und 2 sind nur zulässig,
wenn sie sich hinsichtlich des Maßes der baulichen Nut-
zung, der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, und
der Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung ein-
fügen und die Erschließung gesichert ist.

4. Vorhaben, die Wohnzwecken dienen, sind nur als einge-
schossige Einzelhäuser in offener Bauweise mit jeweils einer
Wohneinheit sowie bauordnungsrechtlich notwendiger
Garagen und Carports zulässig. Die Errichtung weiterer
Nebenanlagen ist unzulässig. Die Grundfläche hinzutreten-
der Gebäude ist an die Umgebungsbebauung anzupassen.
Die Firsthöhe der benachbarten Gebäude darf nicht über-
schritten werden.

5. Die Erschließung von Vorhaben ist nur über bestehende
Zufahrten vorzusehen. Ausnahmen können zugelassen
werden.

Hamburg, den 18. Oktober 2011.
Das Bezirksamt Wandsbek
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A r t i k e l  1

Hamburgisches Gesetz über die Gewährung
einer jährlichen Sonderzahlung

(Hamburgisches Sonderzahlungsgesetz – HmbSZG)

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1. die Beamtinnen und Beamten der Freien und Hansestadt
Hamburg,

2. die Richterinnen und Richter der Freien und Hansestadt
Hamburg,

3. die Beamtinnen und Beamten der der Aufsicht der Freien
und Hansestadt Hamburg unterstehenden Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,

4. die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger, denen laufende Versorgungsbezüge zustehen, die die
Freie und Hansestadt Hamburg oder eine der Aufsicht der
Freien und Hansestadt Hamburg unterstehende Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zu
tragen hat.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. die ehrenamtlichen Beamtinnen und Beamten der Freien
und Hansestadt Hamburg,

2. die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der Freien
und Hansestadt Hamburg,

3. die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre
Verbände.

§ 2

Sonderzahlung für Beamtinnen, Beamte,
Richterinnen und Richter

(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die am
1. Dezember des Jahres in einem in § 1 Absatz 1 Nummern 1 bis
3 bezeichneten Rechtsverhältnis stehen und Anspruch auf
Dienst- oder Anwärterbezüge für den Monat Dezember haben,
erhalten zusammen mit diesen Bezügen eine Sonderzahlung in
Höhe von 300 Euro für jedes nach Satz 2 berücksichtigungs-
fähige Kind. Berücksichtigungsfähig ist jedes Kind, für das der
Beamtin, dem Beamten, der Richterin oder dem Richter im
Monat Dezember ein Familienzuschlag gewährt wird. Ist für
ein Kind im laufenden Kalenderjahr bereits auf Grund eines
Tarifvertrages oder vergleichbarer Vorschriften ein Sonder-
betrag gezahlt worden, entfällt der Betrag für dieses Kind inso-
weit.

(2) Ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen, Beamte,
Richterinnen und Richter erhalten am 1. Dezember des Jahres
eine Sonderzahlung in entsprechender Anwendung des Absat-
zes 1. Maßgeblich sind die Verhältnisse der Berechtigten am
Tag vor Beginn der Beurlaubung.

§ 3

Sonderzahlung für Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger

(1) Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungs-
bezügen, die Anspruch auf Versorgungsbezüge für den
Monat Dezember haben, erhalten zusammen mit diesen eine
Sonderzahlung in Höhe von 300 Euro für jedes Kind, für das
im Monat Dezember der Unterschiedsbetrag gemäß § 61
Absatz 1 des Hamburgischen Beamtenversorgungsgesetzes
(HmbBeamtVG) vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 72),
zuletzt geändert am 1. November 2011 (HmbGVBl. S. 454, 457),
in der jeweils geltenden Fassung gezahlt wird. 

(2) Die Voraussetzungen für den Anspruch nach Absatz 1
sind auch erfüllt, wenn Versorgungsbezüge nur deshalb nicht
zustehen, weil die Berechtigten zur Ableistung des Wehr- oder
des Zivildienstes einberufen sind. 

(3) Versorgungsbezüge im Sinne dieses Gesetzes sind Ruhe-
gehalt, Witwengeld, Witwergeld, Waisengeld und die Unter-
haltsbeiträge nach § 18, § 26 Absatz 1 und § 30 HmbBeamtVG.

§ 4

Minderung der Sonderzahlung

(1) Die Sonderzahlungen nach § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1
vermindern sich um je ein Zwölftel des zustehenden Betrages
für jeden vollen Monat des Kalenderjahres, für den keine
Dienst- oder Anwärterbezüge nach dem Hamburgischen Besol-
dungsgesetz (HmbBesG) vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl.
S. 23), zuletzt geändert am 1. November 2011 (HmbGVBl.
S. 454, 457), in der jeweils geltenden Fassung, dem Hamburgi-
schen Besoldungsüberleitungsgesetz vom 26. Januar 2010
(HmbGVBl. S. 23, 67), in der jeweils geltenden Fassung, oder
Versorgungsbezüge nach dem Hamburgischen Beamtenversor-
gungsgesetz gezahlt werden.

(2) Die Minderung erfolgt nicht für die Monate des
Kalenderjahres, in denen Dienst- oder Anwärterbezüge nicht
zustehen, weil Wehr- oder Zivildienst geleistet wurde.

§ 5

Berücksichtigung der Elternzeit

(1) In dem Kalenderjahr, in dem eine Elternzeit beginnt,
erhalten Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter eine
Sonderzahlung nach § 2. Eine Minderung der Sonderzahlung
nach § 4 Absatz 1 erfolgt nicht. 

(2) In dem Kalenderjahr, in dem die Elternzeit endet und
die Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im
Dezember Anspruch auf Bezüge haben, erhalten sie eine Son-
derzahlung nach § 2. Eine Minderung nach § 4 Absatz 1 erfolgt
nicht. 

(3) Beginnt und endet die Elternzeit innerhalb eines Kalen-
derjahres, wird die Sonderzahlung nach § 2 nur einmal
gewährt. 

Gesetz
über die jährliche Sonderzahlung und die Besoldungs-

und Versorgungsanpassung 2011/2012
Vom 1. November 2011

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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(4) Wird die Elternzeit in mehreren Zeitabschnitten genom-
men, gelten die Absätze 1 bis 3 nur für den ersten Zeitabschnitt
der Elternzeit.

§ 6

Ausschlusstatbestände

(1) Berechtigte, deren Dienst- oder Versorgungsbezüge im
Monat Dezember auf Grund einer vorläufigen Maßnahme im
Rahmen eines Disziplinarverfahrens teilweise einbehalten wer-
den oder kraft Gesetzes in voller Höhe als einbehalten gelten,
erhalten eine Sonderzahlung nach § 2 nur, wenn die einbehalte-
nen Bezüge nachzuzahlen sind. 

(2) Bei einer Kürzung der Bezüge auf Grund einer Diszipli-
narmaßnahme im Monat Dezember wird die Sonderzahlung
im gleichen Umfang gekürzt.

(3) Personen, bei denen die Zahlung der Bezüge auf Grund
eines Verwaltungsaktes eingestellt worden ist, erhalten die
Sonderzahlung nicht, solange ihnen Bezüge für den Monat
Dezember nur infolge der Aussetzung der sofortigen Vollzie-
hung oder der völligen oder teilweisen Wiederherstellung der
aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfes auszuzahlen
sind. 

(4) Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger, denen für den Monat Dezember eine Unterhaltsleistung
nach § 73 des Hamburgischen Disziplinargesetzes (HmbDG)
vom 18. Februar 2004 (HmbGVBl. S. 69), zuletzt geändert am
26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 105), in der jeweils geltenden
Fassung ein Unterhaltsbeitrag nach § 72 HmbDG oder eine
Versorgungsleistung durch Gnadenerweis des Senats nach § 34
des Hamburgischen Beamtengesetzes vom 15. Dezember 2009
(HmbGVBl. S. 405), zuletzt geändert am 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 346, 348), in der jeweils geltenden Fassung
gewährt wird, erhalten keine Sonderzahlung nach § 3.

§ 7

Rückzahlung

Ist eine Sonderzahlung gezahlt worden, obwohl sie nach § 2
oder § 3 nicht zustand, so ist sie in voller Höhe zurückzuzahlen.

A r t i k e l  2

Hamburgisches Gesetz über eine Dezember-Sonderzahlung
im Jahr 2011 und zur Besoldungs- und

Versorgungsanpassung 2011/2012
(HmbDSBVAnpG 2011/2012)

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1. die Beamtinnen und Beamten der Freien und Hansestadt
Hamburg,

2. die Richterinnen und Richter der Freien und Hansestadt
Hamburg,

3. die Beamtinnen und Beamten der der Aufsicht der Freien
und Hansestadt Hamburg unterstehenden Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,

4. die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger, denen laufende Versorgungsbezüge zustehen, die die
Freie und Hansestadt Hamburg oder eine der Aufsicht der
Freien und Hansestadt Hamburg unterstehende Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zu tra-
gen hat.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. die ehrenamtlichen Beamtinnen und Beamten der Freien
und Hansestadt Hamburg,

2. die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der Freien
und Hansestadt Hamburg,

3. die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre
Verbände.

§ 2

Dezember-Sonderzahlung für Beamtinnen und Beamte,
Richterinnen und Richter

(1) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnungen A,
R, W, C und in den fortgeltenden Besoldungsordnungen der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Anwärterinnen
und Anwärter sowie Richterinnen und Richter erhalten mit
den Dienst- oder Anwärterbezügen für den Monat Dezember
2011 eine Sonderzahlung, wenn sie an mindestens einem Tag
dieses Monats Anspruch auf Dienst- oder Anwärterbezüge
haben. 

(2) Die Dezember-Sonderzahlung wird jeder bzw. jedem
Berechtigten nur einmal gewährt; bei mehreren Dienstverhält-
nissen gilt § 6 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes
(HmbBesG) vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23), zuletzt
geändert am 1. November 2011 (HmbGVBl. S. 454, 457), in der
jeweils geltenden Fassung entsprechend. Sie bleibt bei sonsti-
gen Besoldungs- und Versorgungsleistungen unberücksichtigt.

(3) Die Dezember-Sonderzahlung ist bei der Fort-
schreibung des Besoldungsdurchschnitts gemäß § 37 Absatz 2
HmbBesG sowie bei der Bemessung des Altersteilzeitzuschlags
nach der Altersteilzeitzuschlagsverordnung in der Fassung
vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239), zuletzt geändert am
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 262), in der jeweils geltenden
Fassung zu berücksichtigen.

§ 3

Höhe der Dezember-Sonderzahlung

(1) Die Dezember-Sonderzahlung beträgt 1000 Euro für
Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen und 300
Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Anwärterbezü-
gen. Sie vermindert sich um ein Zwölftel für jeden vollen
Monat des Jahres 2011, für den keine Dienst- oder Anwärterbe-
züge nach dem Hamburgischen Besoldungsgesetz zugestanden
haben. Die Minderung erfolgt nicht für die Monate, in denen
Dienst- oder Anwärterbezüge nicht zustehen, weil Wehr- oder
Zivildienst geleistet wurde.

(2) Bei teilzeitbeschäftigten Beamtinnen, Beamten, Richte-
rinnen und Richtern wird die Dezember-Sonderzahlung im
gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit gekürzt. Maßgeblich ist
die für ihren oder seinen ersten Arbeitstag im Dezember des
Jahres festgelegte Arbeitszeit. Satz 1 gilt nicht für Beamtinnen,
Beamte, Richterinnen und Richter deren Arbeitszeit auf Grund
einer begrenzten Dienstfähigkeit nach § 27 Absatz 2 des Beam-
tenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), geändert
am 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 262), in der jeweils gelten-
den Fassung herabgesetzt ist.

§ 4

Dezember-Sonderzahlung für Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger

(1) Am 1. Dezember 2011 vorhandene Empfängerinnen und
Empfänger von Ruhegehalt, dem ein Grundgehalt in den
Besoldungsgruppen A 2 bis A 12 und C 1 zugrunde liegt, erhal-
ten eine Dezember-Sonderzahlung in Höhe von 500 Euro.
Witwen, Witwer und Waisen, deren Versorgungsbezügen ein
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Grundgehalt der in Satz 1 genannten Besoldungsgruppen
zugrunde liegt, erhalten eine Dezember-Sonderzahlung in
Höhe des mit dem jeweiligen Anteilssatz der Hinterbliebenen-
versorgung vervielfältigten Betrags nach Satz 1. 

(2) Zu den Versorgungsbezügen im Sinne des Ab-
satzes 1 gehören auch die Versorgungsbezüge nach § 2 Ab-
satz 4 des Hamburgischen Versorgungsüberleitungsgesetzes
(HmbVersÜLG) vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 102) in
der jeweils geltenden Fassung. 

(3) § 61 Absatz 3 Satz 3 des Hamburgischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes (HmbBeamtVG) vom 26. Januar 2010
(HmbGVBl. S. 23, 72), zuletzt geändert am 1. November 2011
(HmbGVBl. S. 454, 457), in der jeweils geltenden Fassung gilt
entsprechend.

§ 5

Erhöhung der Dienstbezüge und sonstiger Bezüge
ab dem 1. April 2011

Ab dem 1. April 2011 werden um 1,5 vom Hundert erhöht 

1. die Grundgehaltssätze, 

2. die Anwärtergrundbeträge,

3. der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge
für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5,

4. die Amtszulagen sowie die allgemeinen Stellenzulagen nach
§ 48 HmbBesG,

5. die Leistungsbezüge nach § 32 HmbBesG,

6. die in Nummer 2 der Bekanntmachung vom 23. Februar
2010 (HmbGVBl. S. 212) veröffentlichten Beträge zu § 4
Absätze 1 und 3 der Verordnung über die Gewährung von
Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der Fassung vom
3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3495), in der am 31. August
2006 geltenden Fassung, sowie

7. der in Nummer 2 der Bekanntmachung vom 23. Februar
2010 (HmbGVBl. S. 212) veröffentlichte Betrag zu § 4
Absatz 1 Nummer 1 der Erschwerniszulagenverordnung in
der Fassung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3498), in der
am 31. August 2006 geltenden Fassung.

§ 6

Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem Recht

Die Erhöhung nach § 5 gilt entsprechend für 

1. die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze)

a) in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besol-
dungsgruppen der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer,

b) in den Zwischenbesoldungsgruppen,

c) der nach § 80 HmbBesG künftig wegfallenden Ämter;

2. die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse
zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter
und Zuschüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,

3. die Grundgehaltssätze der gemäß § 41 Absatz 1 HmbBesG
fortgeltenden Bundesbesoldungsordnung C gemäß Anlage
IV in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung mit
den am Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden
Beträgen (Anlage X HmbBesG),

4. die

a) in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grund-
gehalt nach den Vorbemerkungen Nummern 1 und 2
gemäß Anlage II in der bis zum 22. Februar 2002 gelten-
den Fassung des Bundesbesoldungsgesetzes mit den am

Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Beträgen
sowie 

b) allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer
2b gemäß Anlage II in der bis zum 22. Februar 2002
geltenden Fassung des Bundesbesoldungsgesetzes mit
dem am Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden
Betrag (Anlage X HmbBesG).

§ 7
Erhöhung der Dienstbezüge und sonstiger Bezüge

ab dem 1. Januar 2012

(1) Ab dem 1. Januar 2012 werden die Grundgehälter und
die Anwärterbezüge mit den sich nach dem 1. April 2011 erge-
benden Beträgen erhöht:
1. die Grundgehälter in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 8

um 116,68 Euro,
2. die Grundgehälter in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 16

sowie in den Besoldungsordnungen W, R, C und in den
fortgeltenden Besoldungsordnungen der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer um 83,34 Euro und

3. die Anwärtergrundbeträge um 25 Euro. 

(2) Im Anschluss an die Erhöhung nach Absatz 1 werden 
1. die nach Absatz 1 erhöhten Bezüge sowie 
2. die weiteren, in Absatz 1 nicht genannten Dienst- und sons-

tigen Bezüge nach §§ 5 und 6 mit den sich nach dem 1. April
2011 ergebenden Beträgen

um 1,9 vom Hundert erhöht. 
§ 8

Erhöhung der Versorgungsbezüge ab dem 1. April 2011

(1) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern gilt die Erhöhung nach § 5 entsprechend für die in den
§§ 5 und 6 genannten Bezügebestandteile, sofern sie der
Berechnung ihrer Versorgungsbezüge zugrunde liegen. Satz 1
gilt entsprechend für Versorgungsbezüge und Überleitungs-
zulagen nach § 2 Absatz 4 und § 4 HmbVersÜLG.

(2) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich
das Grundgehalt ab 1. April 2011 um 51,44 Euro, wenn ihren
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vor-
bemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b gemäß
Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum
31. Dezember 1989 geltenden Fassung bei Eintritt in den Ruhe-
stand nicht zugrunde gelegen hat.

(3) Die Erhöhung nach Absatz 1 ist die zweite Anpassung
der Versorgungsbezüge nach dem 31. Januar 2010 im Sinne des
§ 16 Absatz 6 Satz 4 Nummer 2 HmbBeamtVG.

§ 9
Erhöhung der Versorgungsbezüge ab dem 1. Januar 2012

(1) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern gilt die Erhöhung nach § 7 entsprechend für die in den
§§ 5 und 6 genannten Bezügebestandteile sowie die Über-
leitungszulagen nach § 4 HmbVersÜLG, sofern sie der Berech-
nung ihrer Versorgungsbezüge zugrunde liegen. Abweichend
von Satz 1 gilt für Versorgungsbezüge nach § 2 Absatz 4
HmbVersÜLG nur die Erhöhung nach § 7 Absatz 2 entspre-
chend.

(2) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich
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das Grundgehalt ab 1. Januar 2012 um 52,42 Euro, wenn ihren
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vor-
bemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b gemäß
Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum
31. Dezember 1989 geltenden Fassung bei Eintritt in den Ruhe-
stand nicht zugrunde gelegen hat.

(3) Die Erhöhung nach Absatz 1 ist die dritte Anpassung der
Versorgungsbezüge nach dem 31. Januar 2010 im Sinne des § 16
Absatz 6 Sätze 5 bis 7 HmbBeamtVG.

§ 10

Ausschlusstatbestände, Rückzahlung

Für die Dezember-Sonderzahlungen nach den §§ 2, 3 und 4
gelten die §§ 6 und 7 des Hamburgischen Sonderzahlungsgeset-
zes entsprechend.

A r t i k e l  3

Änderung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes

Das Hamburgische Besoldungsgesetz vom 26. Januar 2010
(HmbGVBl. S. 23), zuletzt geändert am 21. September 2010
(HmbGVBl. S. 549), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht erhält der Eintrag zu § 73 folgende
Fassung:

„§ 73 Jährliche Sonderzahlung“.

2. § 73 erhält folgende Fassung:

„§ 73

Jährliche Sonderzahlung

Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter erhalten
eine jährliche Sonderzahlung nach der Maßgabe eines
gesonderten Gesetzes.“

3. Die Anlagen VI bis X erhalten die aus der Anlage 1 zu
diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

A r t i k e l  4

Weitere Änderung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes

Die Anlagen VI bis X des Hamburgischen Besoldungsgeset-
zes vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23), zuletzt geändert
durch Artikel 3 dieses Gesetzes, erhalten die aus der Anlage 2
zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

A r t i k e l  5

Änderung des Hamburgischen
Beamtenversorgungsgesetzes

Das Hamburgische Beamtenversorgungsgesetz vom 26. Ja-
nuar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 72), zuletzt geändert am 8. Juni
2010 (HmbGVBl. S. 425), wird wie folgt geändert:

1. § 56 wird wie folgt geändert:

1.1 In Absatz 4 wird der Betrag „2,28 Euro“ durch
„2,30 Euro“ ersetzt.

1.2 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

1.2.1 In Nummer 1 wird der Betrag „0,76 Euro“ durch
„0,77 Euro“ ersetzt.

1.2.2 In Nummer 2 wird der Betrag „0,57 Euro“ durch
„0,58 Euro“ ersetzt.

2. § 57 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

2.1 In Nummer 1 wird der Betrag „1,52 Euro“ durch
„1,53 Euro“ ersetzt.

2.2 In Nummer 2 wird der Betrag „0,76 Euro“ durch
„0,77 Euro“ ersetzt.

3. § 58 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
3.1 In Nummer 1 Buchstabe a wird der Betrag „1,82 Euro“

durch „1,84 Euro“ ersetzt.
3.2 In Nummer 1 Buchstabe b wird der Betrag „1,37 Euro“

durch „1,38 Euro“ ersetzt.
3.3 In Nummer 1 Buchstabe c wird der Betrag „0,92 Euro“

durch „0,93 Euro“ ersetzt.
3.4 In Nummer 2 Buchstabe a wird der Betrag „1,22 Euro“

durch „1,23 Euro“ ersetzt.
3.5 In Nummer 2 Buchstabe b wird der Betrag „0,82 Euro“

durch „0,83 Euro“ ersetzt.
3.6 In Nummer 3 wird der Betrag „0,60 Euro“ durch

„0,61 Euro“ ersetzt.

A r t i k e l  6
Weitere Änderung des Hamburgischen

Beamtenversorgungsgesetzes

Das Hamburgische Beamtenversorgungsgesetz vom 26. Ja-
nuar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 72), zuletzt geändert durch
Artikel 5 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht erhält der Eintrag zu § 61 fol-
gende neue Fassung:
„§ 61 Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag,

Erhöhungsbetrag, jährliche Sonderzahlung“.
2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein

Semikolon ersetzt und folgende Textstelle angefügt:
„das Grundgehalt vermindert sich in den Besoldungs-
gruppen A 4 bis A 8 um 118,90 Euro, in den Besoldungs-
gruppen A 9 bis A 16 sowie in den Besoldungsordnungen
W, R und C um 84,92 Euro.“

3. § 56 wird wie folgt geändert:
3.1 In Absatz 4 wird der Betrag „2,30 Euro“ durch

„2,33 Euro“ ersetzt.
3.2 Absatz 6 wird wie folgt geändert:
3.2.1 In Nummer 1 wird der Betrag „0,77 Euro“ durch

„0,78 Euro“ ersetzt.
3.2.2 In Nummer 2 wird der Betrag „0,58 Euro“ durch

„0,59 Euro“ ersetzt.
4. § 57 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
4.1 In Nummer 1 wird der Betrag „1,53 Euro“ durch

„1,55 Euro“ ersetzt.
4.2 In Nummer 2 wird der Betrag „0,77 Euro“ durch

„0,78 Euro“ ersetzt.
5. § 58 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
5.1 In Nummer 1 Buchstabe a wird der Betrag „1,84 Euro“

durch „1,86 Euro“ ersetzt.
5.2 In Nummer 1 Buchstabe b wird der Betrag „1,38 Euro“

durch „1,40 Euro“ ersetzt.
5.3 In Nummer 1 Buchstabe c wird der Betrag „0,93 Euro“

durch „0,94 Euro“ ersetzt.
5.4 In Nummer 2 Buchstabe a wird der Betrag „1,23 Euro“

durch „1,25 Euro“ ersetzt.
5.5 In Nummer 2 Buchstabe b wird der Betrag „0,83 Euro“

durch „0,84 Euro“ ersetzt.
5.6 In Nummer 3 wird der Betrag „0,61 Euro“ durch

„0,62 Euro“ ersetzt.
6. § 61 wird wie folgt geändert:
6.1 In der Überschrift wird hinter der Textstelle „Ausgleichs-

betrag,“ die Textstelle „Erhöhungsbetrag,“ eingefügt.



Freitag, den 11. November 2011458 HmbGVBl. Nr. 40

6.2 Hinter Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Ruhegehalt, dem ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppen A 4 bis A 12 und C 1 zugrundeliegt, erhöht sich
monatlich um 42,22 Euro. Witwen-, Witwer- und Wai-
sengeld erhöht sich monatlich um den Betrag, der sich
aus der Vervielfältigung des Betrages nach Satz 1 mit dem
jeweiligen Anteilssatz der Hinterbliebenenversorgung
ergibt. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Ver-
sorgungsbezüge nach § 2 Absatz 4 des Hamburgischen
Versorgungsüberleitungsgesetzes vom 26. Januar 2010
(HmbGVBl. S. 23, 102) in der jeweils geltenden Fassung.“

7. § 64 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

7.1 In Nummer 1 wird das Komma am Ende durch ein
Semikolon ersetzt und folgende Textstelle angefügt:

„§ 5 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz ist nicht anzuwen-
den,“.

7.2 In Nummer 3 wird hinter dem Wort „zuzüglich“ die Text-
stelle „des Erhöhungsbetrages nach § 61 Absatz 2a Satz 1
und“ eingefügt.

8. In § 65 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Sätze 1 und 2 wird
hinter dem Wort „zuzüglich“ jeweils die Textstelle „des
Erhöhungsbetrages nach § 61 Absatz 2a Satz 1 und“ ein-
gefügt.

9. § 66 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

9.1 In Nummer 1 wird hinter dem Wort „zuzüglich“ die
Textstelle „des Erhöhungsbetrages nach § 61 Absatz 2a
Satz 1 und“ eingefügt.

9.2 In Nummer 2 wird hinter dem Wort „zuzüglich“ jeweils
die Textstelle „des jeweils geltenden Erhöhungsbetrages
nach § 61 Absatz 2a Satz 2 und“ eingefügt.

10. § 83 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

10.1 In Nummer 1 wird hinter der Textstelle „§ 5“ die Text-
stelle „Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und“ eingefügt.

10.2 In Nummer 3 wird hinter dem Wort „Fassung“ die Text-
stelle „unter Berücksichtigung des Erhöhungsbetrages
nach § 61 Absatz 2a Satz 1“ eingefügt.

A r t i k e l  7
Änderung des Hamburgischen Besoldungs- und

Versorgungsanpassungsgesetzes 2009/2010

Die Anlagen 8 und 9 des Hamburgischen Besoldungs- und
Versorgungsanpassungsgesetzes vom 16. Juni 2009 (HmbGVBl.
S. 177), geändert am 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 106),
erhalten die aus der Anlage 3 zu diesem Gesetz ersichtliche
Fassung.

A r t i k e l  8
Weitere Änderung des Hamburgischen Besoldungs- und

Versorgungsanpassungsgesetzes 2009/2010

Die Anlagen 8 und 9 des Hamburgischen Besoldungs- und
Versorgungsanpassungsgesetzes vom 16. Juni 2009 (HmbGVBl.
S. 177), zuletzt geändert durch Artikel 7 dieses Gesetzes, erhal-
ten die aus der Anlage 4 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

A r t i k e l  9
Änderung des Hamburgischen

Besoldungsüberleitungsgesetzes

Die Anlagen 1 und 2 des Hamburgischen Besoldungsüber-
leitungsgesetzes vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 67)
erhalten die aus der Anlage 5 zu diesem Gesetz ersichtliche
Fassung.

A r t i k e l  1 0
Weitere Änderung des Hamburgischen

Besoldungsüberleitungsgesetzes

Die Anlagen 1 und 2 des Hamburgischen Besoldungsüber-
leitungsgesetzes vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 67),
geändert durch Artikel 9 dieses Gesetzes, erhalten die aus der
Anlage 6 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

A r t i k e l  1 1
Schlussbestimmungen

(1) Artikel 3 Nummer 3, Artikel 5, 7 und 9 treten mit
Wirkung vom 1. April 2011 in Kraft. Artikel 4, 6, 8 und 10 tre-
ten am 1. Januar 2012 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz
am 1. Dezember 2011 in Kraft.

(2) Das Hamburgische Sonderzahlungsgesetz vom 18. No-
vember 2003 (HmbGVBl. S. 525) in der geltenden Fassung wird
aufgehoben.

Ausgefertigt Hamburg, den 1. November 2011.

Der Senat
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„Anlage VI 
 

1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
gültig ab 1. April 2011 
 

S t u f e Besol-
dungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 
A 4 1.788,32 1.836,60 1.884,88 1.933,15 1.976,30 2.003,00 2.021,49 2.024,57
A 5 1.811,95 1.863,31 1.914,67 1.966,02 2.017,38 2.068,74 2.089,29 2.098,38
A 6 1.843,79 1.905,42 1.966,02 2.021,49 2.076,95 2.132,42 2.187,89 2.210,44
A 7 1.923,91 1.993,75 2.063,61 2.133,45 2.203,30 2.273,15 2.338,88 2.386,39
A 8 2.042,04 2.125,24 2.208,44 2.292,66 2.376,90 2.454,96 2.533,02 2.602,55
A 9 2.172,49 2.259,80 2.347,11 2.436,47 2.525,84 2.613,15 2.700,46 2.774,01
A 10 2.337,86 2.455,99 2.574,11 2.693,26 2.809,34 2.920,28 3.031,21 3.117,76
A 11 2.687,10 2.800,09 2.913,08 3.026,07 3.139,06 3.252,05 3.365,04 3.478,70
A 12 3.033,27 3.149,33 3.265,41 3.381,47 3.497,55 3.613,62 3.729,69 3.839,65
A 13 3.402,02 3.526,31 3.650,60 3.774,89 3.899,17 4.023,46 4.147,76 4.269,08
A 14 3.581,77 3.749,21 3.916,64 4.084,07 4.251,50 4.418,92 4.586,36 4.728,32
A 15 4.379,90 4.528,84 4.677,78 4.817,47 4.957,17 5.096,86 5.236,57 5.340,48
A 16 4.832,88 5.006,48 5.180,07 5.343,39 5.506,71 5.670,03 5.833,36 5.950,72
Rhyth-
mus 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 6 Jahre 6 Jahre   

 
 
 

2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

gültig ab 1. April 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoldungs-  
gruppe  

B 1 5.340,48 

B 2 6.205,79 

B 3 6.572,11 

B 4 6.955,77 

B 5 7.395,97 

B 6 7.811,63 

B 7 8.215,99 

B 8 8.637,44 

B 9 9.160,70 

B 10 10.785,65 

B 11 11.204,47 

Anlage 1 
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3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R 

(Monatsbeträge in Euro) 
gültig ab 1. April 2011 
 

Stufe Besol-
dungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 

R 1 3.694,76 3.950,53 4.206,30 4.462,07 4.717,84 4.973,60 5.229,37 5.479,19

R 2 4.191,92 4.447,69 4.703,46 4.959,23 5.214,99 5.470,76 5.726,53 5.975,97
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W 
(Monatsbeträge in Euro) 

gültig ab 1. April 2011 
 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  3.713,60 4.236,15 5.134,83 

 
 
 
 

R 3 6.572,11 

R 4 6.955,77 

R 5 7.395,97 

R 6 7.811,63 

R 7 8.215,99 

R 8 8.637,44 

R 9 9.160,70 

R 10 11.248,91 
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Anlage VII 

 
 

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 

gültig ab 1. April 2011 
 

      Stufe 1 Stufe 2 

      (§ 45 Absatz 1) (§ 45 Absatz 2) 

        
alle Besoldungsgruppen 113,51 210,58 
   
 
 
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag  
 für das zweite zu berücksichtigende Kind um  97,07 Euro,  
 für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um  299,94 Euro. 
 
 
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 
 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  
 in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je  5,11 Euro 
 ab Stufe 3 (§ 45 Absatz 2) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 
 in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je  25,56 Euro,  
 in Besoldungsgruppe A 4 um je  20,45 Euro  
 und in Besoldungsgruppe A 5 um je  15,34 Euro. 
 
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besol-
dungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 
 
 
Anrechnungsbetrag nach § 44 Absatz 2 Satz 1  
 
 in den Besoldungsgruppen bis A 8: 100,45 Euro, 
 in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 106,65 Euro. 
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Anlage VIII 
Anwärtergrundbetrag 

(Monatsbeträge in Euro) 
gültig ab 1. April 2011 

 

 
Einstiegsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 
 

 
Grundbetrag 

A 4 803,75 

A 5 bis A 8 917,48 

A 9 bis A 11 968,32 

A 12  1.099,98 

A 13  1.129,92 

A 13 + Zulage (§ 48 Nummer 2 Buchstabe c)  
oder R 1 1.162,81 
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Anlage IX 
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen 

(Monatsbeträge) 
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - 

gültig ab 1. April 2011 
 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro   Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro

           
Hamburgisches Besoldungsgesetz    B e s o l d u n g s o r d n u n g  A   
           
§ 48 (allgemeine Stellenzulage)     Fußnote   
 Nummer 1         
  Buchstabe a  17,66    A 4 2 60,82   
  Buchstabe b  69,09         
 Nummer 2  76,78    A 5 1 60,82   
          
§ 49 (Zulage für Polizei und Steuerfahndungs-
dienst)    A 6 2 60,82   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit     3 131,96   
  von einem Jahr  63,69        
  von zwei Jahren  127,38    A 9 1 245,55   
          
§ 50 (Feuerwehrzulage)     A 13 1, 2, 3 249,55   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit     5 171,09   
  von einem Jahr  63,69        
  von zwei Jahren  127,38    A 14 1 114,06   
       2 171,09   
§ 51 (Zulage bei Justizvollzugseinrichtungen         
und Psychiatrischen Krankeneinrichtungen)    A 15 3 171,09   
   95,53        
   A 16 2 191,35  
§ 52 (Zulage in der Steuerverwaltung)        
Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte    A 9 (kw) 1 245,55   
 38,35        
      A 13 (kw) 1 171,09   
§ 53 (Sicherheitszulage)        
Die Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen    A 14 (kw) 1 171,09   
  A 4 bis A 5  115,04        
  A 6 bis A 9  153,39    A 15 (kw) 1 171,09   
  A 10 und höher  191,73        
          
§ 54 Absatz 1 (Fliegerzulage)      
 Nummer 1  368,13     
 Nummer 2  294,50        
     B e s o l d u n g s o r d n u n g  R   
§ 55 (Zulage für Meisterprüfung /Abschlussprü-
fung als staatlich geprüfte Technikerin, staatlich 
geprüfter�������	�
��  ����������������������������������������������������������������� Fußnote 
         
   R 2 3, 4, 5, 7, 8 189,15  
§ 60 (Zulage bei mehreren Ämtern)       
Die Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen   R 3 3, 4 189,15  
  R 1  205,54      
  R 2  230,08       
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noch Anlage 
 

„Anlage VI 
 

1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
gültig ab 1. Januar 2012 
 

S t u f e Besol-
dungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 
A 4 1.941,20 1.990,39 2.039,59 2.088,78 2.132,75 2.159,95 2.178,80 2.181,93
A 5 1.965,27 2.017,61 2.069,95 2.122,27 2.174,61 2.226,94 2.247,88 2.257,15
A 6 1.997,72 2.060,52 2.122,27 2.178,80 2.235,31 2.291,83 2.348,36 2.371,34
A 7 2.079,36 2.150,53 2.221,72 2.292,88 2.364,06 2.435,24 2.502,22 2.550,63
A 8 2.199,74 2.284,52 2.369,30 2.455,12 2.540,96 2.620,50 2.700,04 2.770,90
A 9 2.298,69 2.387,66 2.476,63 2.567,69 2.658,75 2.747,72 2.836,69 2.911,64
A 10 2.467,20 2.587,58 2.707,94 2.829,36 2.947,64 3.060,69 3.173,73 3.261,92
A 11 2.823,08 2.938,22 3.053,35 3.168,49 3.283,63 3.398,76 3.513,90 3.629,72
A 12 3.175,83 3.294,09 3.412,38 3.530,64 3.648,93 3.767,20 3.885,48 3.997,53
A 13 3.551,58 3.678,23 3.804,88 3.931,54 4.058,18 4.184,83 4.311,49 4.435,12
A 14 3.734,75 3.905,37 4.075,98 4.246,59 4.417,20 4.587,80 4.758,42 4.903,08
A 15 4.548,04 4.699,81 4.851,58 4.993,93 5.136,28 5.278,62 5.420,99 5.526,87
A 16 5.009,63 5.186,53 5.363,41 5.529,84 5.696,26 5.862,68 6.029,12 6.148,71
Rhyth-
mus 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 6 Jahre 6 Jahre   

 
 

 
2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

gültig ab 1. Januar 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoldungs-  
gruppe  

B 1 5.441,95 

B 2 6.323,70 

B 3 6.696,98 

B 4 7.087,93 

B 5 7.536,49 

B 6 7.960,05 

B 7 8.372,09 

B 8 8.801,55 

B 9 9.334,75 

B 10 10.990,58 

B 11 11.417,35 

Anlage  2
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3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R 

(Monatsbeträge in Euro) 
gültig ab 1. Januar 2012 
 

Stufe Besol-
dungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 

R 1 3.849,88 4.110,51 4.371,14 4.631,77 4.892,40 5.153,02 5.413,65 5.668,22

R 2 4.356,49 4.617,12 4.877,75 5.138,38 5.399,00 5.659,63 5.920,26 6.174,44
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W 

(Monatsbeträge in Euro) 
gültig ab 1. Januar 2012 
 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  3.869,08 4.401,56 5.317,32 

 
 

R 3 6.781,90 

R 4 7.172,85 

R 5 7.621,42 

R 6 8.044,97 

R 7 8.457,02 

R 8 8.886,47 

R 9 9.419,68 

R 10 11.547,56 
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Anlage VII 
Familienzuschlag 

(Monatsbeträge in Euro) 
gültig ab 1. Januar 2012 
 

      Stufe 1 Stufe 2 

      (§ 45 Absatz 1) (§ 45 Absatz 2) 

        
alle Besoldungsgruppen 115,67 214,58 
   
 
 
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag  
 für das zweite zu berücksichtigende Kind um  98,91 Euro,  
 für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um  305,64 Euro. 
 
 
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 
 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  
 in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je  5,11 Euro 
 ab Stufe 3 (§ 45 Absatz 2) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 
 in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je  25,56 Euro,  
 in Besoldungsgruppe A 4 um je  20,45 Euro  
 und in Besoldungsgruppe A 5 um je  15,34 Euro. 
 
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besol-
dungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 
 
 
Anrechnungsbetrag nach § 44 Absatz 2 Satz 1  
 
 in den Besoldungsgruppen bis A 8: 102,36 Euro, 
 in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 108,68 Euro. 

 
 



Freitag, den 11. November 2011468 HmbGVBl. Nr. 40

Anlage VIII 
Anwärtergrundbetrag 

(Monatsbeträge in Euro) 
gültig ab 1. Januar 2012 

 

 
Einstiegsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 
 

 
Grundbetrag 

A 4 844,50 

A 5 bis A 8 960,39 

A 9 bis A 11 1.012,19 

A 12  1.146,35 

A 13  1.176,86 

A 13 + Zulage (§ 48 Nummer 2 Buchstabe c)  
oder R 1 1.210,38 
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Anlage IX 
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen 

(Monatsbeträge) 
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - 

gültig ab 1. Januar 2012 
 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro   Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro

           
Hamburgisches Besoldungsgesetz    B e s o l d u n g s o r d n u n g  A   
           
§ 48 (allgemeine Stellenzulage)     Fußnote   
 Nummer 1         
  Buchstabe a  18,00    A 4 2 61,98   
  Buchstabe b  70,40         
 Nummer 2  78,24    A 5 1 61,98   
          
§ 49 (Zulage für Polizei und Steuerfahndungs-
dienst)    A 6 2 61,98   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit     3 134,47   
  von einem Jahr  63,69        
  von zwei Jahren  127,38    A 9 1 250,22   
          
§ 50 (Feuerwehrzulage)     A 13 1, 2, 3 254,29   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit     5 174,34   
  von einem Jahr  63,69        
  von zwei Jahren  127,38    A 14 1 116,23   
       2 174,34   
§ 51 (Zulage bei Justizvollzugseinrichtungen         
und Psychiatrischen Krankeneinrichtungen)    A 15 3 174,34   
   95,53        
   A 16 2 194,99  
§ 52 (Zulage in der Steuerverwaltung)        
Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte    A 9 (kw) 1 250,22   
 38,35        
      A 13 (kw) 1 174,34   
§ 53 (Sicherheitszulage)        
Die Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen    A 14 (kw) 1 174,34   
  A 4 bis A 5  115,04        
  A 6 bis A 9  153,39    A 15 (kw) 1 174,34   
  A 10 und höher  191,73         
          
§ 54 Absatz 1 (Fliegerzulage)         
 Nummer 1  368,13         
 Nummer 2  294,50        
     B e s o l d u n g s o r d n u n g  R   
§ 55 (Zulage für Meisterprüfung /Abschlussprü-
fung als staatlich geprüfte Technikerin, staatlich 
geprüfter ������	�
��������������������������������������   ������������ußnote 
        
   R 2 3, 4, 5, 7, 8 192,74  
§ 60 (Zulage bei mehreren Ämtern)      
Die Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen   R 3 3, 4 192,74  
  R 1  205,54      
  R 2  230,08       
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„Anlage 8 

Mehrarbeitsvergütung 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
 bis 31. März 2011 ab 1. April 2011
§ 4 Absatz 1 MVergV 
A 1 bis A 4 10,58 10,74
A 5 bis A 8 12,50 12,69
A 9 bis A 12 17,15 17,41
A 13 bis A 16 23,65 24,00
  
§ 4 Absatz 3 MVergV  
Nummer 1 15,97 16,21
Nummer 2 19,77 20,07
Nummer 3 23,49 23,84
Nummern 4 und 5 27,44 27,85
 
 

 
Anlage 9 

Erschwerniszulage 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

  bis 31. März 2011 ab 1. April 2011 N 
§ 4 Absatz 1 Nummer 1 
EZulV 2,88 2,92 “ 

 

Anlage  3
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noch Anlage  

 
 

 
„Anlage 8 

Mehrarbeitsvergütung 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
 bis 31. Dezember 2011 ab 1. Januar 2012
§ 4 Absatz 1 MVergV 
A 1 bis A 4 10,74 10,94
A 5 bis A 8 12,69 12,93
A 9 bis A 12 17,41 17,74
A 13 bis A 16 24,00 24,46
   
§ 4 Absatz 3 MVergV   
Nummer 1 16,21 16,52
Nummer 2 20,07 20,45
Nummer 3 23,84 24,29
Nummern 4 und 5 27,85 28,38
 
 

 
Anlage 9 

Erschwerniszulage 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

  bis 31. Dezember 2011 ab 1. Januar 2012
§ 4 Absatz 1 Nummer 1 
EZulV 2,92 2,98

N
„

" 

Anlage 4 
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Gesetz
über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern für das Kalenderjahr 2011

Vom 2. November 2011

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

§ 1
Gewerbesteuerhebesatz 2011

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbe-
ertrag für das Kalenderjahr 2011 wird auf 470 vom Hundert
festgesetzt.

§ 2
Grundsteuerhebesätze 2011

Die Hebesätze für die Grundsteuern werden für das Kalen-
derjahr 2011 wie folgt festgesetzt:
1. für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft auf 225 vom

Hundert,
2. für die Grundstücke auf 540 vom Hundert.

§ 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in
Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 2. November 2011.

Der Senat
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